
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Ing. Maurice Androsch 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Einführung europaweiter Standards für die Haltung von Puten 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 18, Antrag der Abgeordneten Josef A. 
Riemer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Verbot der Tötung von männlichen 
Eintagsküken, (946/A(E) 

Auf Grundlage des Tierschutzgesetzes regelt die 1. Tierhaltungsverordnung die 
Mindestanforderungen für die Haltung von Nutztieren. 

In dieser sind spezielle Regelungen für die Haltung von Puten (Truthühnern) 
festgelegt. Solche dezidierten Haltungsvorschriften existieren jedoch auf europäischer 
Ebene nicht. Dies ist aus Tierwohlsicht bedenklich und stellt eine 
Wettbewerbsverzerrung für die heimische Landwirtschaft dar, die auf dem Rücken der 
Tiere ausgetragen wird. Die Konsumenten und Konsumentinnen erwarten sich 
außerdem einen europaweiten Tierschutzstandard, der zumindest den 
österreichischen Regelungen entspricht. 

Gut zwei Millionen Putenküken werden jedes Jahr in Österreich eingestallt. Die Menge 
an Fleisch, die später daraus gewonnen wird, deckt den Bedarf der heimischen 
Konsumentinnen und Konsumenten bei Weitem nicht. Zu 48 Prozent versorgte sich 
Österreich im Jahr 2018 selbst mit Putenfleisch (siehe Grüner Bericht 2019, Tabelle 
1.5.16). Vor allem im Außer-Haus-Konsum landet kaum heimisches Putenfleisch am 
Teller. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher den 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wird 
aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für gesetzliche Tierschutzrichtlinien 
einzusetzen, die einen tierwohlgerechten Mindeststandard bei der Haltung von Puten 
(Truthühnern) einführen, der dem österreichischen Standard entspricht." .-;/' 
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